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Wie eine Vereinbarung 
zu Workation den Arbeits-
platz attraktiver macht
i,ter­iew … Darüber sprechen wir mit Lars Grimm und Frank Braun, 
zwei Betriebsräten aus der Versicherungsbranche. Sie erzählen uns, 
was nach ihrer Vereinbarung alles möglich ist und welche Erfahrungen 
sie im ersten Jahr mit der Workation-Regelung gemacht haben.

F R AG E N VO N  U T E  D E MU T H

Wie war die Ausgangssituation? Könnt 
Ihr kurz schildern, warum und wie die 
Betriebs vereinbarung »Workation« ent-
standen ist?

In den aktuell herausfordernden Zeiten des 
Wettbewerbs um Fachkräfte ist es ein Anliegen 
unseres Arbeitgebers, die Mitarbeitenden durch 
verschiedene Zusatz- und Sozialleistungen zu 
halten bzw. zu gewinnen. Mobilarbeit als fle-
xible Arbeitsform ist besonders geeignet, den 
Anforderungen an zukunftsorientierte und at-
traktive Arbeitsplätze gerecht zu werden. Die 
Ausweitung der Mobilarbeit auf das Ausland 
kann dazu beitragen, die Vereinbarkeit von 
 Berufs- und Privatleben zu fördern: Ausland-
aufenthalte mit der Familie können verlängert 
werden oder die Kolleginnen und Kollegen 
können Sprachkurse vor Ort machen, ohne 
unbedingt Urlaub nehmen zu müssen. Mit der 
Workation-Vereinbarung haben wir also die 
Flexibilisierung und Individualisierung des Ar-
beitsorts und der Arbeitszeit weiter erhöht.

Seht Ihr die zunehmende Flexibilisierung 
ausschließlich positiv?

Da es sich in diesem Fall um eine freiwillige 
Entgrenzung von Arbeitsort und -zeit handelt, 
die unsere Mitarbeitenden explizit wünschen, 
sehen wir die Veränderung durchweg positiv. 
Die Betriebsvereinbarung lässt keine Interpre-
tation in Richtung eines einseitigen Handelns 

des Arbeitgebers zu, so dass es nicht über die 
von den Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern ge-
wünschten Workation-Aufenthalte hinaus ge-
hen kann. Die Entscheidung liegt einzig und 
allein bei den Beschäftigten.

War das die Idee des Arbeitgebers oder 
habt Ihr das angestoßen? Oder waren es 
die Beschäftigten?

Der Arbeitgeber kam aus den genannten Grün-
den mit der Idee einer Betriebsvereinbarung 
zum Thema Workation auf uns zu. Wir haben 
selbstverständlich sofort eingewilligt und sind 
zeitnah in die Ausarbeitung gestartet.

hintergr(n)

Vorteile von Workation

Workation ermöglicht es den Beschäftig-
ten, mobiles Arbeiten auch auf das Ausland 
auszuweiten, um z. B. bei der Familie in 
Griechenland sein zu können, ohne dafür 
Urlaub  nehmen zu müssen. Oder das Arbei-
ten mit einem Sprachkurs in Italien zu ver-
binden. Denkbar ist auch, nach dem eigent-
lichen Urlaub noch am Ferienort zu bleiben 
und mobil zu arbeiten, während die Familie 
weiter in den Bergen oder am Strand unter-
wegs ist.
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Habt Ihr die Beschäftigten in die Entwick-
lung der Betriebsvereinbarung mit einbe-
zogen? Wenn ja, wie?

Als Betriebsrat haben wir im Namen der Mit-
arbeitenden an der Erstellung der Betriebsver-
einbarung mitgewirkt. Einzelne Beschäftigte 
waren nicht beteiligt. Da es sich um sehr spe-
zielle Themen wie EU-Steuer- und Sozialver-
sicherungsrecht, Einwanderungs- und Aufent-
haltsrecht handelt, war die Beteiligung von 
Mitarbeitenden schwierig.

Kommen die Beschäftigten denn jetzt 
mit Fragen auf Euch zu? Wenn ja, mit 
 welchen?

Bisher haben die Mitarbeitenden keine expli-
ziten Fragen zu diesen Themen bei uns plat-
ziert. Wir gehen davon aus, dass sich Frage-
stellungen wie: »Was ist in welchem Land zu 
beachten?« gut durch ö!entliche Quellen be-
antworten lassen, beispielsweise durch Web-
seiten von Ministerien. Wir selbst haben im 
Prozess der Entwicklung der Betriebsvereinba-
rung verschiedene Internetseiten genutzt, um 
zu schauen, ob sich die Voraussetzungen für 
einen Auslandsaufenthalt leicht herausfinden 
lassen. Bei Webseiten verschiedener Behörden 
konnten wir feststellen, dass das Thema inner-
halb der EU-Staaten bereits einen großen Stel-
lenwert hat und die Informationen meist gut 
au"ndbar und frei zugänglich sind. Und es 
gibt sicher auch Kolleginnen und Kollegen, die 
sich von der Personalabteilung unterstützen 
lassen.

Gab es Punkte, bei denen Ihr beim 
 Arbeitgeber Überzeugungsarbeit leisten 
musstet?

Nein, es waren insgesamt harmonische Ver-
handlungen. Nur bei der Überprüfung, welche 
»Jobfamilien« (= Tätigkeitsbereiche) aus dem 
Ausland arbeiten dürfen, hatten wir einige Dis-
kussionen, die sich aber gütlich lösen ließen. 
So dürfen beispielsweise aus dem Ausland her-
aus keine fachlichen und disziplinarischen 
Weisungen ausgeführt und keine Verkaufstätig-
keiten durchgeführt werden. Das liegt daran, 
dass wir im Ausland keine Versicherungslizenz 
haben. Aus diesem Grund dürfen aus dem 
Ausland heraus keine Verträge »gezeichnet« 
werden. Hierfür wäre eben diese Lizenz not-

wendig. Das gleiche gilt für Führungsaufgaben. 
Auch die Ausführung dieser erfordert in den 
meisten Ländern einen Unternehmenssitz.

Gibt es etwas, das Ihr gerne erreicht 
 hättet, aber nicht durchsetzen konntet?

Viele Verantwortlichkeiten liegen in den Hän-
den der Mitarbeitenden. Diese müssen die Vo-
raussetzungen für die Workation im Reiseland 
selbständig klären. So muss z. B. geklärt wer-
den, ob bei Workation eine Steuerpflicht im 
Zielland entsteht oder es sozialversicherungs-
rechtliche Vorgaben gibt. Wie oben beschrie-
ben, kann man die Voraussetzungen aber aus 
ö!entlich zugänglichen Quellen oft gut her-
auslesen. Daher sehen wir darin keine Hürde. 
Außerdem unterliegt der Aufenthalt im Aus-
land einem Genehmigungsvorbehalt durch die 
Führungskraft. Diese kann den Antrag ableh-
nen, wenn er »betrieblichen Belangen« ent-
gegensteht, ohne diese näher auszuführen zu 
müssen.

Zudem kann die Führungskraft die Worka-
tion mit einer Frist von zwei Arbeitstagen 
»nach billigem Ermessen« beenden, wenn eine 
Anwesenheit an der üblichen betrieblichen 
 Arbeitsstätte »betrieblich oder verhaltensbe-
dingt« erforderlich ist. Hier hätten wir uns kla-
rere Regeln gewünscht. Allerdings gab es in 
den letzten 12 Monaten nach unserer Kennt-
nis keine Streitfälle, daher scheint das kein 
großes Thema zu sein.

Hat die Betriebsvereinbarung etwas 
 vor gesehen, wenn es Streitfälle gibt?  
Eine Art Schiedsstelle beispielsweise?

Nein, eine in der Regelung festgelegte Vor-
gehensweise bei Streitfällen gibt es nicht. Bei 
einem Streitfall werden wir uns als Betriebs-
rat  für eine Lösung einsetzen und zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitenden vermit-
teln.

Welche Inhalte der Betriebsvereinbarung 
würdet Ihr besonders hervorheben?

Unser Konzern geht mit der Betriebsverein-
barung insgesamt an die Grenze des recht-
lich möglichen. Es gibt nur wenige Einschrän-
kungen. Besonders hervorheben können wir, 
dass das Unternehmen für die Dauer des Aus-
landsaufenthalts eine Auslandsreisekranken-
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versicherung für die Kolleginnen und Kolle-
gen  abschließt. So ist sichergestellt, dass die 
ärztliche Versorgung vor Ort und – im Fall der 
Fälle  – auch die Rückholung abgesichert ist. 
Selbst dann, wenn aufgrund irgendwelcher 
 Regularien keine Versorgung bzw. Erstattung 
durch die eigene Krankenversicherung gege-
ben ist.

Die Regelung zu Workation ist jetzt seit 
über einem Jahr in Kraft – wie ist Eure 
 Bilanz bislang?

Die Möglichkeiten, die die Betriebsverein-
barung zu Workation scha!t, werden gut an-
genommen. Insbesondere die Option, den 
Auslandsaufenthalt durch Verknüpfung mit 
Urlaubs- oder Gleittagen zu verlängern, schät-
zen unsere Kolleginnen und Kollegen. Diese 
Tage können sowohl vor, zwischen oder un-
mittelbar nach der Workation genommen wer-
den. So lassen sich die Tage des Auslands-
aufenthalts optimal beispielsweise für Fami-
lienbesuche oder Sightseeing nutzen. Zum 
Zeitpunkt unserer letzten Auswertung wurde 
Workation in 16 Ländern genutzt. Spitzen-
reiter war Spanien, gefolgt von Italien und 
Griechenland – alles klassische Urlaubsländer. 
Die Exoten unter den Workationländern wa-
ren Litauen, Estland und Finnland. Im Jahr 
2024 haben 435 Mitarbeitende an 2.434 Tagen 
das Angebot angenommen – das sehen wir als 
Erfolg.

Was würdet Ihr Gremien empfehlen, die 
auch planen, eine Workation-Betriebs-
vereinbarung abzuschließen?

Macht das unbedingt! Die Mitarbeitenden 
nehmen diese Möglichkeit sehr gerne an und 
verstehen sie als Benefit. Allerdings gilt es, sich 
vorher genau über die Rechtslage in den Ziel-
ländern zu informieren. In einem so großen 
Konzern wie bei uns, der Versicherungskam-
mer, in der sich eigene Abteilungen mit sol-
chen Themen beschäftigen, ist das sicher keine 
Herausforderung. Für kleinere, mittelständi-
sche Betriebe ist das vielleicht etwas schwieri-
ger. Aus Sicht des Betriebsrats freuen wir uns 
sehr, dass wir mit unserem Arbeitgeber eine so 
weitreichende Vereinbarung schließen konn-
ten, die unseren Mitarbeitenden in vielen Fäl-
len die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit mit ihrem 
Privatleben besser zu verbinden.

In welchen Ländern dürfen Eure Beschäf-
tigten arbeiten?

Gearbeitet werden darf nur in den Ländern, 
die explizit in der Betriebsvereinbarung aufge-
führt sind. Das sind: Bulgarien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Spanien, Ungarn und Zypern (EU-
Teil). In manchen Ländern gelten  bestimmte 
Grenzen und Bedingungen: So darf beispiels-
weise in Schweden maximal 14 Arbeitstage am 
Stück gearbeitet werden, in Österreich nicht 
mehr als 25 % der Wochenarbeitszeit. Solche 
Kriterien sind auch in unserer Betriebsver-
einbarung nachzulesen, wir haben sie in einer 
 Anlage erfasst. Andere Länder, z. B. Norwegen, 
Belgien, Dänemark, Slowenien, Tschechien 
und Rumänien, sind aus einwanderungs-, auf-
sichts-, steuer- und sozialversicherungsrecht-
lichen oder arbeitsrechtlichen Gründen aus 
der Vereinbarung ausgeschlossen.

Die Mitarbeitenden müssen eine Einver-
ständniserklärung unterschreiben, in der sie er-
klären, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, 
um aus dem Land arbeiten zu dürfen. Außer-
dem verpflichten sie sich, ihren Lebensmittel-
punkt weiterhin in Deutschland zu haben, das 
heißt insgesamt weniger als 183 Aufenthalts-
tage im Zielland zu sein.

Könntet Ihr noch kurz sagen, wie Ihr das 
technisch regelt, wenn jemand im Ausland 
arbeitet?

Sowohl bei der Mobilarbeit innerhalb Deutsch-
lands als auch bei Workation wird die tech-
nische Anbindung über VPN- und VDI-Ver-
bindungen realisiert (siehe dazu den Hinweis 
in der Randspalte). Daher macht es technisch 
für die Mitarbeitenden keinen Unterschied, 
von wo aus sie arbeiten. Und für uns als Be-
triebsrat auch nicht: Wir erreichen die Kol-
leginnen und Kollegen im Ausland wie alle 
 anderen auch. Und umgekehrt natürlich ge-
nauso. v

Das Interview führte Ute Demuth, freiberuf-
liche Referentin, Autorin und Beraterin,  
www.udemuth.de.

hi,weis

Eine VPN-Verbindung 
(Virtual Private Network) 
ist wie ein sicherer Tun-
nel durch das Internet. 
Die Internetverbindung 
wird verschlüsselt und 
die Daten werden sicher 
übertragen. Eine VDI-Ver-
bindung (Virtual Desktop 
Infrastructure) ermög-
licht es, einen virtuellen 
Desktop von einem ent-
fernten Rechner aus zu 
nutzen. So kann z. B. auf 
einen Computer, der in 
einem Rechenzentrum 
steht, vom eigenen Gerät 
aus zugegri,en werden.
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